


Der MaSSstab für Barrierefreiheit
nach den grundlegenden Bestimmungen 

der Wiener Bauordnung § 119 (3): 

• Der Raum, der für die Kochgelegenheit 

vorgesehen ist, muss eine Bewegungs-

fläche mit einem Durchmesser von 

   200 cm aufweisen.

• Der Sanitärraum muss eine Bewegungsflä-

che mit einem Durchmesser von 180 cm 

aufweisen.

• Nach der Wohnungseingangstüre muss 

nahe dieser eine Bewegungsfläche mit 

einem Durchmesser von 150 cm einge-

schrieben werden können, ebenso bei 

jeder Richtungsänderung. Diese Bewe-

gungsflächen müssen nicht eingehalten 

werden, wenn sie im Sinne der Anpass-

barkeit durch Versetzen der Scheidewän-

de leicht hergestellt werden können.

• Gemäß §68 (4) dürfen zur Vergrößerung 

des Badezimmers oder der Toilette 

Scheidewände auch dann entfernt 

werden, wenn dadurch diese Räume 

zusammengelegt werden.



Bewegungsfreiheit für alle
Nach den grundlegenden Bestimmungen 

der OIB-Richtlinie 4 und der ÖNORM 

B1600 im Wohnungsverband:

• Für Sanitärräume gelten die Anforde-

rungen des anpassbaren Wohnbaues.

• Die erforderlichen Sanitärausstattungs-

gegenstände sind im Sinne der Anpass-

barkeit im Bedarfsfall anzuordnen.

• Haus- und Wohnungseingangstüren mit 

mind. 90 cm nutzbarer Durchgangslichte

• Keine, wenn jedoch notwendig, eine ein-

seitige gut überrollbare Türschwelle.

• Lichte Breite bei Gängen von 120 cm, bei 

notwendigen Richtungsänderungen Be-

wegungsflächen mit einem Durchmesser 

von 150 cm.

Schwellenlose Übergänge sind der 
beste Weg, um Innen- und Außenbe-
reiche für alle nutzbar zu machen. 



• Wohnungsinterne Treppen: lichte Breite 

90 cm, Stufenhöhe max. 20 cm, Stufen-

breite mind. 24 cm.

• Anfahrbereiche vor den Türen.

• Max. Kraftaufwand zum Öffnen der Tü-

ren 25 N.

• Freibereiche dürfen über max. 3 cm 

Türschwelle erschlossen werden (innen 

2cm). Die Bewegungsfläche auf den 

Terrassen, Balkonen, Loggien hat mind. 

150 cm Durchmesser aufzuweisen.

Empfohlen wird:

• Vorausschauend den Platz für den Ein-

bau von Plattformliften (Plattform mind. 

100 cm, Anfahrbereich mind. 120 cm bei 

Maisonettewohnung, Einfamilienhäu-

sern, Gebäuden bis zwei Hauptgescho-

ße ohne Lift) vorzusehen.



vorher nachher

Anpassbarer Wohnraum 
passt sich den Bedürfnissen 
der Bewohner an.



Barrierefreie Sanitärräume
Anpassbarer Wohnbau beschränkt sich 

nicht nur auf den Sanitärbereich, son-

dern umfasst die gesamte Wohnung. Um 

den anpassbaren Wohnbau im Geschoß-

wohnbau umzusetzen, kann z.B. der Ab-

stellraum mit einer leicht demontierbaren 

Zwischenwand neben dem WC angeordnet 

werden. Eine weitere Lösung bietet die 

Kombination Bad und WC mit der Mög-

lichkeit der leichten Zusammenlegung. 

Wo später Haltegriffe vorgesehen werden 

müssen, sind geeignete Maßnahmen zu 

setzen (Wandverstärkungen). Grundsätz-

lich sind die bauseits ausgeführte Boden-

feuchtraumisolierung und ein Bodenein-

lauf mit Gefälle der richtige Schritt für 

eine künftige barrierefreie Dusche.

Die schwellenlose Ausführung der 
Dusche hat sich bereits als komfor-
table, sichere und auch schöne Lö-
sung bewährt. 
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BeWegungsFreiheit – 
iMMer und üBerAll
Dafür braucht es Folgendes:

1) Stufenloser, ebener Zugang in der und zur 

    Wohnung

2) Durchgangsbreiten von mindestens 80 cm 

3) Freie Bewegungsfl ächen mit einem 

    Mindest-Durchmesser von 150 cm

4) Bedienelemente für alle erreichbar 

    (85–100 cm Höhe)

MAgistrAtsABteilung 25
Stadterneuerung und Prüfstelle für Wohnhäuser

Kompetenzstelle barrierefreies Planen, Bauen 

und Wohnen in Wien

1194 Wien, Muthgasse 62

1. Obergeschoß, Zimmer C 1.12

Tel.: 01 4000 25 345

Fax: 01 4000 25 349

www.barrierefreiestadt.wien.at

info@barrierefreiestadt.wien.at

BerAtung
Montag bis Freitag 8:00–13:00 Uhr

Termine außerhalb dieser Zeiten einfach 

telefonisch ausmachen.

Eine Beratung vor Ort ist ebenfalls möglich. 

Bitte um telefonische Terminvereinbarung.


